
 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Osthei de bei Himbergen und Bad Bo-
denteich“ des Landkreises Uelzen 
 

vom 17.12.2013 
 
Aufgrund der §§ 26 und 32 Absatz 3 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) – zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148) – sowie der §§ 14, 
19 und 32 Absatz 1 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) wird verordnet: 
 
 

§ 1  
Landschaftsschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet wird zum Landschaftsschutzge-

biet (LSG) „Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich“ erklärt. 
 
(2) Das Landschaftsschutzgebiet liegt im Landkreis Uelzen und besteht aus zwei Teilgebie-

ten. Das nördliche Teilgebiet befindet sich in den Gemeinden Himbergen, Stoetze, Wes-
te, Oetzen und Rosche. Das südliche Teilgebiet liegt in den Gemeinden Wrestedt, Bad 
Bodenteich und Soltendieck.  

 
(3) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in der mitveröffentlichten Karte im 

Maßstab 1:35000 (Anlage) dargestellt.  
Die genauen Grenzen der beiden Teilgebiete ergeben sich aus den anliegenden  Karten 
im Maßstab 1:15000, welche Bestandteile dieser Verordnung sind. Die Grenzen verlau-
fen auf der Innenseite der dort dargestellten Rasterbänder. Die Karten  können von je-
dermann während der Dienststunden bei den Samtgemeinden Bevensen-Ebstorf, Ro-
sche und Aue und beim Landkreis Uelzen – Untere Naturschutzbehörde – unentgeltlich 
eingesehen werden. 

 
(4) Das Landschaftsschutzgebiet entspricht dem gleichnamigen EU-Vogelschutzgebiet V25 

„Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich“ (DE 2930-401). 
 
(5) Die Verordnung gilt für die in der Anlage dargestellten beiden Teilgebiete von zusammen 

rund 1838 ha. Die beiden Teilgebiete liegen ca. 15 km voneinander entfernt. Das nördli-
che Teilgebiet bei Himbergen weist eine Größe von rund 1205 ha auf, das südliche bei 
Bad Bodenteich eine Größe von rund 633 ha. 

 
 

§ 2 
Schutzgegenstand und Schutzzweck 

 
(1) Der nördliche Gebietsteil des Landschaftsschutzgebiets „Ostheide bei Himbergen und 

Bad Bodenteich“ liegt im Naturraum Ostheide auf der Westabdachung der osthannover-
schen  Kiesmoräne. Das südliche Teilgebiet befindet sich in der Untereinheit Bodentei-
cher Geest, die ein hügeliges Moränenplateau im Übergang von der Hohen Geest zum 
Uelzener Becken darstellt. Das sanft hügelige Gebiet ist durch glazifluviale Sand- und 
Kiesablagerungen geprägt. Die überwiegend sandigen und wenig ertragreichen Böden 
sind stark wasserdurchlässig und erwärmen sich rasch. 
Die meist aus armen Sanden bestehenden Kuppen sind mit Kiefernforsten bewaldet. 
Laubwälder nehmen nur einen geringen Teil der Gebietsfläche ein, viele Waldränder sind 
aber von Birken oder Eichen geprägt. Ackerland wird überwiegend beregnet und domi-
niert im Gebiet deutlich, Grünland beschränkt sich auf wenige Hektar in den Niederungs-
bereichen. Charakteristisch ist die enge Verzahnung von Äckern und kleinen Waldflä-
chen, die eine hohe Grenzlinienlänge von Feld-Waldübergängen ergeben. Feldwege und 



 
Straßen werden in der Regel von Alleen und Baumreihen begleitet, die aus Eichen und 
Birken und teilweise auch aus Ahornen und Linden bestehen. 
Das Landschaftsschutzgebiet ist Teil des Europäischen Ökologischen Netzes „Natura 
2000“. Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung des Gebietes als EU-Vogelschutz-
gebiet nach der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung 
der wildlebenden Vogelarten in der Fassung der Richtlinie 2009/147 EG des Europäi-
schen Parlamentes und des Rates vom 30. November 2009 (kodifizierte Fassung, ABL. 
d. EU L 20/7 vom 26. Januar 2010).   

 
(2) Allgemeiner Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist die Erhaltung, Pflege und 

naturnahe Entwicklung der "Ostheide bei Himbergen und Bad Bodenteich“ als Lebens-
stätte schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften. 
Die Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet bezweckt insbesondere die Erhaltung und 
Förderung einer gegliederten und halboffenen Acker-Kulturlandschaft mit einem Netz na-
turnaher Landschaftselemente wie Einzelbäumen, Feldgehölzen und strukturreichen 
Waldrändern, breiten extensiv genutzten Ackerrandstreifen und strukturreichen Feld-
Wald-Übergangsbereichen.  
Dadurch sollen auch die Erhaltung und die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes, die Nutzbarkeit der Naturgüter, der Erhalt der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes sowie deren Bedeutung für die Erholungsnutzung ge-
währleistet werden. 

  
(3) Besonderer Schutzzweck für das Europäische Vogelschutzgebiet ist die Erhaltung und 

Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes vitaler, langfristig überlebensfä-
higer Populationen  

 
1. des Ortolans als wertbestimmender Vogelart gemäß des Anhangs I der EU-

Vogelschutzrichtlinie sowie der Schutz und die Entwicklung seiner Lebensräume, die 
insbesondere gekennzeichnet sind von: 

 
a) kleinparzellierten, strukturreichen Landschaftsteilen mit enger Verzahnung von 

Getreide- und Hackfruchtanbau und einem hohen Anteil an Saumstrukturen auf 
trockenwarmen Standorten, 

 
b)  einem Biotopverbund geeigneter Lebensräume, 
 
c)  Baumreihen, Einzelbäumen, Hecken, Obstwiesen, Alleen und strukturreichen, 

lichten Waldrändern, 
 
d)  strukturreichen Feld-Wald-Übergangsbereichen, 
 
e)  Randstreifen mit einem reichhaltigen Nahrungsangebot an Insekten und Säme-

reien, 
  
f)  unbefestigten Wegen sowie 
  
g)  lichten und strukturreichen, extensiv genutzten Ackerrandstreifen, die insbeson-

dere mit Winter- und Sommergetreide und mit für den Ortolan entwickelten Ge-
menge angelegt werden. 

 



 
2. der Heidelerche als wertbestimmender Vogelart gemäß des Anhangs I der EU-Vogel-

schutzrichtlinie sowie der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume, die insbe-
sondere gekennzeichnet sind von: 

 
a)  strukturreichen Acker- und Bracheflächen mit lückiger Vegetation, 
 
b)  naturnahen Trockenlebensräumen und strukturreichen Waldrand-Acker-

Mosaiken, 
 
c)  einem Netz von warmen und trockenen Offenlandflächen, Schneisen, Lichtungen 

und lichten Altkiefernbeständen, 
  
d)  unbefestigten Wegen, Randstreifen und Brachflächen mit ungestörten, blüten- 

und insektenreichen Saumstandorten zur Sicherung und Bereitstellung eines 
reichhaltigen Nahrungsangebotes an Insekten und Sämereien sowie 

 
 
3. weiterer im Gebiet vorkommender Brutvogelarten, insbesondere Wachtel, Weiß-

storch, Wespenbussard, Wiesenweihe, Rohrweihe, Rotmilan, Wendehals, Schwarz-
specht, Pirol, Neuntöter, Kolkrabe, Feldlerche, Braunkehlchen, Nachtigall und Wie-
senschafstelze und durch den Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume, die 
insbesondere gekennzeichnet sind durch eine reich gegliederte, strukturreiche, offe-
ne Agrarlandschaft, die von Ackerflächen geprägt ist und mit einem hohen Anteil an 
Strukturelementen wie Hecken, Baumreihen, Einzelgehölzen, Brachen, Randstreifen 
und in den Niederungsbereichen Grünland durchsetzt ist. 

 
(4) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungs- und Entwicklungsziele auf land- und forst-

wirtschaftlichen Flächen soll insbesondere durch Angebote des Vertragsnaturschutzes 
sowie durch freiwillig akzeptierte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen erfolgen. 

 
 

§ 3  
Verbote 

 
Im Landschaftsschutzgebiet sind (gemäß § 26 Abs. 2 BNatSchG) alle Handlungen verboten, 
die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlau-
fen. Unbeschaded sonstiger Ge- und Verbote ist in dem Gebiet insbesondere folgendes un-
tersagt:  
 

1.  Hecken, Gebüsche, Alleen, Baumgruppen, Baumreihen, Einzelbäume, Straßen-, 
Weg-, Wald-, Gehölz-, Feld- und Gewässersäume oder Obstwiesen erheblich zu be-
einträchtigen oder zu beseitigen, 

 
2.  naturnahe Waldränder und Feldgehölze erheblich zu beeinträchtigen oder zu beseiti-

gen,  
 
3.  Magerrasen, Heiden und sonstige Ödlandflächen zu beeinträchtigen oder zu beseiti-

gen, 
 
4.  nicht standortheimische Gehölzarten bei Anpflanzungen von Hecken, Gebüschen, 

Feldgehölzen, Baumgruppen, Baumreihen oder Einzelbäumen zu verwenden, 
 
5.  bauliche Anlagen zu errichten, 
 
6.  Windkraftanlagen zu errichten, 
 
7.  die Ruhe der Natur ohne vernünftigen Grund zu stören, 



 
 
8.  Hunde in der Zeit vom 1. März bis 15. Juli frei und an einer Leine, die länger als 

2,50 m ist, laufen zu lassen,  
 
9.  in der Zeit vom 1. März bis 15. Juli Drachen steigen zu lassen, 
 
10. motorbetriebene Fluggeräte, wie z.B. Modellflugzeuge zu betreiben und mit Fluggerä-

ten wie z.B. Heißluftballonen, Ultraleichtflugzeugen oder Motorflugzeugen in der Zeit 
vom 1. März bis 15. Juli eine Mindesthöhe von 200 m zu unterschreiten, aus dem 
Schutzgebiet zu starten oder dort zu landen. 

 
 

§ 4   
Erlaubnisvorbehalte 

 
(1) Folgende Handlungen bedürfen der vorherigen Erlaubnis der zuständigen Naturschutz-

behörde: 
 

1.  Aufforstungen im Offenland vorzunehmen, 
 
2.  Grünland umzubrechen, 
 
3.  Kurzumtriebsplantagen anzulegen, 
 
4.  Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen anzulegen, 
 
5.  Gewässer herzustellen, wesentlich umzugestalten oder zu beseitigen oder eine über 

eine ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung hinausgehende Maßnahme vorzu-
nehmen, 

 
6.  bei der forstwirtschaftlichen Nutzung Horst-, Nest- oder Höhlenbäume sowie Zu-

fluchtstätten geschützter Tierarten zu beseitigen, 
 
7.  privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 

23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) – in der derzeit gültigen Fassung - durchzufüh-
ren, 

 
8.  Wege, Straßen oder sonstige Verkehrsflächen neu anzulegen oder auszubauen, 
 
9.  das Boden- und Landschaftsrelief durch Abgrabungen, Aufschüttungen oder auf eine 

andere Weise zu verändern, 
 
10. Schilder, Werbeeinrichtungen und -tafeln aufzustellen, 
 
11. Masten, Antennen und ähnliche Anlagen, die gemäß der Niedersächsischen Bauord-

nung (NBauO) vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46) genehmigungsfrei sind, zu er-
richten, 

 
12. sportliche, gewerbliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen durchzuführen und 

Geocaches anzulegen. 
 



 
(2) Die Naturschutzbehörde prüft auf Antrag die Verträglichkeit der in Abs. 1 genannten 

Handlungen und Maßnahmen am Maßstab des in § 2 dieser Verordnung genannten 
Schutzzweckes. Die Erlaubnis ist zu erteilen, sofern die geplante Handlung oder Maß-
nahme mit den Schutzzweck vereinbar ist. 

 
 

§ 5  
Freistellungen 

 
Folgende Handlungen und Nutzungen sind vom Verbot des § 26 Abs. 2 BNatSchG freige-
stellt und bedürfen keiner naturschutzrechtlichen Erlaubnis:  
 
 

1.  die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft, soweit die Grundsätze gemäß 
§ 5 Abs. 2 BNatSchG beachtet werden, ausgenommen die Handlungen und Nutzun-
gen gemäß § 3 und gemäß § 4 Abs. 1, 

 
2. die ordnungsgemäße Forstwirtschaft, soweit die Grundsätze gemäß 

§ 5 Abs. 3 BNatSchG bzw. die Grundsätze des §11 des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) vom 21. März 2002 
(Nds. GVBl. S. 112) – zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 13. Okto-
ber 2011 (Nds. GVBl. S. 353) – beachtet werden, ausgenommen die Handlungen und 
Nutzungen gemäß § 3 und gemäß § 4 Abs. 1, 

 
3.  die Anlage von  
 

a)  Wildschutzzäunen und –gattern in der forstwirtschaftlichen Bodennutzung, 
 
b)  Weideunterständen, Weidepumpen,  
 
c)  Be- und Entwässerungsanlagen,  
 
d)  ortsüblichen Einfriedungen in der landwirtschaftlichen Nutzung, 
 
e)  jagdlichen Einrichtungen für die Ausübung der Jagd sowie 
 
f)  Bienenständen und Bienenkästen für die Ausübung der Imkerei, sofern sich diese 

in das Landschaftsbild einfügen und keiner Baugenehmigung bedürfen, 
 
4.  die bisherigen rechtmäßigen Nutzungen sowie die Nutzungen, auf deren Ausübung 

bei Inkrafttreten dieser Verordnung ein durch behördliche Zulassung begründeter An-
spruch bestand, 

 
5.  die Unterhaltung und Instandsetzung vorhandener land- und forstwirtschaftlicher We-

ge sowie vorhandener Wander-, Reit-, Rad- und Zufahrtswege einschließlich Brücken 
in der bisherigen Breite, 

 
6.  die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den wasserrechtlichen Gesetzen 

und Vorschriften, 
 
7.  die Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Verkehrswegen einschließlich 

Brücken, 
 
8.  Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Verkehrssicherheit,  
 
9.  die Unterhaltung und Instandsetzung von rechtmäßig bestehenden Anlagen, Einrich-

tungen und Leitungen, 



 
 
10. die Durchführung eines ordnungsgemäßen Pflegeschnittes bei Hecken innerhalb des 

gemäß § 39 BNatSchG zugelassenen Zeitraumes vom 1. Oktober bis 28./29. Febru-
ar, 

 
11. Maßnahmen und Untersuchungen der zuständigen Naturschutzbehörde oder im Ein-

vernehmen mit dieser durchgeführte Maßnahmen und Untersuchungen. 
 
 

§ 6  
Befreiungen 

 
Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige Naturschutzbehörde nach Maß-
gabe des § 67  BNatSchG und des § 41 Abs. 1 NAGBNatSchG eine Befreiung erteilen. Be-
freiungen zur Realisierung von Plänen und Projekten können gewährt werden, wenn sie sich 
im Rahmen der Prüfung gemäß § 34 Absatz 1 BNatSchG und § 26 NAGBNatSchG als mit 
dem Schutzzweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des 
§ 34 Absätze 3 und 6 BNatSchG erfüllt sind. 
 
 

§ 7  
Ordnungswidrigkeiten 

 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften der §§ 3 und 4 zuwiderhandelt, ohne dass 
eine Befreiung gemäß § 6 dieser Verordnung gewährt bzw. eine nach § 4 erforderliche Er-
laubnis erteilt wurde, handelt ordnungswidrig im Sinne von § 43 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 NAGB-
NatSchG.  
 

 
§ 8  

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ausgabe des Amtsblattes für den Landkreis Uelzen, 
in dem sie veröffentlicht ist, in Kraft. 
 
 
Uelzen, den 17.12.2013 
 
Landkreis Uelzen  
- als untere Naturschutzbehörde



 
Erläuterungen 
 
 
Allgemeines: 
 
Mit der Ausweisung des Vogelschutzgebietes V 25 „Ostheide bei Himbergen und Bad Bo-
denteich“ wird Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2009/147 EG (Vogelschutz-Richtlinie)  sowie 
§ 32 Abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) entsprochen, das Gebiet 
unter besonderen Schutz zu stellen. 
Um die Erhaltungsziele in einer Weise verwirklichen zu können, die den Besonderheiten der 
Ostheide als der Ostheide als überwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzter Raum ge-
bührend Rechnung zu trägt, wird das Gebiet nicht zum Naturschutzgebiet, sondern zum 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) erklärt. 
Auf diesem Wege kann eine einheitliche Sicherung und Entwicklung des Gebietes mit seinen 
Nutzungs- und Eigentumsstrukturen im Sinne der Erhaltungsziele gewährleistet werden. 
 
Der Schutzzweck stellt im Wesentlichen auf die wichtige Brutfunktion der Ostheide bei Him-
bergen und Bad Bodenteich für die wertbestimmenden Vogelarten (letzte Aktualisierung 
Erstmeldung 2007 NLWKN) ab, die der Erklärung dieses Gebietes zum EU-
Vogelschutzgebiet durch das Land zugrunde liegen. Es sind dies vor allem der Ortolan (Em-
beriza hortulana) und die Heidelerche (Lullula arborea), aber auch die Feldlerche (Alauda 
arvensis), der Weißstorch (Ciconia ciconia), die Rohrweihe (Circus aeruginosus), die Wie-
senweihe (Circus pygargus), der Kolkrabe (Corvus corax), die Wachtel (Coturnix coturnix), 
der Schwarzspecht (Dryocopus martius), der Wendehals (Jynx torquilla), der Neuntöter (La-
nius collurio), die Nachtigall (Luscinia megarhynchos), der Rotmilan (Milvus milvus),  die 
Wiesenschafstelze (Motacilla flava), der Pirol (Oriolus oriolus), der Wespenbussard (Pernis 
apivorus) und das Braunkehlchen (Saxicola rubetra).  
 
Für die genannten Arten ist es existenzielle Voraussetzung, dass die Strukturvielfalt im Ge-
biet erhalten bzw. optimiert wird und weiterhin ausreichende Bereiche extensiv beackert 
werden. 
Ziel ist die Erhaltung und Entwicklung einer gegliederten und halboffenen Acker-
Kulturlandschaft mit einem Netz naturnaher Landschaftselemente, wie Einzelbäumen, Feld-
gehölzen und strukturreichen Waldrändern, breiten extensiv genutzten Ackerrandstreifen und 
strukturreichen Wald-Feld-Übergangsbereichen. 
 
Zur Umsetzung der Erhaltungsziele auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen bleiben um-
fangreiche Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes weiterhin notwendig.  
 
Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes 
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen (§ 26 Abs. 2 BNatSchG). 
Die landschaftsschutzrechtlichen Verbote reichen nicht weiter, als es im Interesse der ge-
setzlich anerkannten Schutzgüter erforderlich ist. 
Die Regelungsinhalte der LSG-Verordnung sind so abgefasst, dass daraus grundsätzlich 
keine unzumutbaren Belastungen erwachsen können, denen nicht durch andere Maßnah-
men, insbesondere der Gewährung einer Ausnahme oder Befreiung (§ 6 LSG-Verordnung) 
abgeholfen werden kann. 
Die bestehenden rechtmäßigen Nutzungen sind generell freigestellt (§ 5 Nr. 4 LSG-VO). 
Gleiches gilt für die gute fachliche Praxis der Landwirtschaft und die ordnungsgemäße 
Forstwirtschaft (§ 5 Nr. 1 und 2). 
Handlungen, die dem Gebietscharakter oder dem besonderen Schutzzweck nicht generell 
abträglich sind, sind nur mit präventiven Verboten mit Erlaubnisvorbehalt belegt. Der Natur-
schutzbehörde wird damit ermöglicht, die Vereinbarkeit der Maßnahmen mit den Schutzgü-
tern der Verordnung in jedem Einzelfall zu überprüfen. Ein Anspruch auf Erteilung der Er-
laubnis ist gegeben, wenn die Schutzgüter nicht beeinträchtigt werden (§ 4 Abs. 2 LSG VO). 



 
Präventive Verbote sind auch für Maßnahmen vorgesehen, die allein weder den Gebietscha-
rakter verändern, noch dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, bei einer Häufung al-
lerdings nicht unerhebliche Beeinträchtigungen zur Folge haben können.  
 
 
Zu § 2 Schutzgegenstand und Schutzzweck: 
 
Absatz 1:  Die erwähnten glazifluviatilen Sand- und Kiesablagerungen des Drenthe Stadiums 
der Saale-Eiszeit wurden aus Gletscherböden oder Schmelzwässern von fließendem Was-
ser abgelagert. 
 
Absatz 3: Eine Population ist eine Gruppe von Individuen der gleichen Art die aufgrund ihrer 
Entstehungsprozesse miteinander verbunden sind, eine Fortpflanzungsgemeinschaft bilden 
und zur gleichen Zeit in einem einheitlichen Gebiet zu finden sind. 
Der Zustand der Populationen der Arten des Anhanges I der Vogelschutzrichtlinie wird im 
Monitoring für das Vogelschutzgebiet durch die Unterkriterien Populationsgröße, Bestands-
trend, Bruterfolg und Siedlungsdichte bewertet. Zusätzlich werden Lebensraumqualität und 
Beeinträchtigungen/Gefährdungen für die betroffenen Vogelarten bewertet.   
 
Absatz 3 Nr. 1. : 
Die Erhöhung des Flächenanteils des ökologischen Landbaus ist im Vogelschutzgebiet an-
zustreben. Der ökologische Ackerbau in seiner aktuellen Form ist durchaus geeignet den 
Ortolan zu fördern. In die Erhaltungsziele wurde er, obwohl vom Land Niedersachsen vorge-
schlagen, aber explizit nicht mit aufgenommen, da auch innerhalb des konventionellen 
Landbaus, sofern extensiv genutzte Randstreifen auf den Äckern geschaffen werden, für den 
Ortolan geeignete Bedingungen geschaffen werden können.  
  
 
Zu § 3 Verbote: 
 
Nr. 1: 
Unter Säumen werden krautige bzw. grasige Vegetationsbestände entlang von Hecken, Ge-
büschen, Waldrändern usw. verstanden, die Bestandteil des jeweiligen Flurstückes  „Straße“, 
„Weg“, „Wald“, „Gewässer“ oder „Gehölz“ sind, aber nicht Straße, Weg, Wald, Gewässer 
oder Gehölz darstellen. 
 
Nr. 2:  
Der Waldrand ist mit Pflanzengesellschaften des Waldes besiedelt.  
Ein naturnaher Waldrand ist zur Erfüllung seiner ökologischen Funktionen arten - und struk-
turreich zu gestalten und in dem Schutzzweck angemessener Breite zu erhalten bzw. zu 
entwickeln. 
Eine Entwicklung eines Saums ist optional, sollte aber angestrebt werden.  
 
Nr. 5: 
Im Landschaftsschutzgebiet ist es verboten, bauliche Anlagen aller Art zu errichten. Gemeint 
sind alle baulichen Anlagen im Sinne der NBauO vom 03. April 2012 (Nds. GVBL. S. 46). 
 
 
Zu § 4 Erlaubnisvorbehalte: 
 
Bei den in § 4 aufgeführten Handlungen handelt es sich um Aktivitäten, bei denen die Un-
vereinbarkeit mit dem Schutzzweck nicht von vornherein auf der Hand liegt, weswegen diese 
keine repressiven, sondern nur einem präventivem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterstellt 
sind. In diesen Fällen ist die Erlaubnis nach § 5 (2) der Verordnung zu erteilen, wenn der 
jeweiligen Handlung die Vereinbarkeit mit dem in § 3 der Verordnung  bezeichneten Schutz-
zweck attestiert werden kann. Unter dieser Bedingung hat der Antragsteller einen Anspruch 
auf Erteilung einer Erlaubnis.  



 
 
Nr. 3: 
 Aufgrund der Größe des Landschaftsschutzgebietes sollen Kurzumtriebsplantagen im Ein-
zelfall erlaubt werden, wenn sie auch in der Summe nur einen untergeordneten Flächenanteil 
des Gesamtgebietes einnehmen. 
 
Nr. 6:  
Nach § 11 des NWaldLG ist ein ausreichender Alt- und Totholzanteil Kennzeichen ord-
nungsgemäßer Forstwirtschaft. 
 
Nr. 8:  
Unter Ausbau ist die wesentliche Erweiterung der Nutzbarkeit eines vorhandenen Weges zu 
verstehen. Dabei kann es sich um Veränderungen der Linienführung und/oder der Quer-
schnitts-Böschungsverhältnisse handeln. 
 
Nr. 11: 
Quelle: Nds. GVBl. 2012 zu Nr. 20 
 
Nr. 12: 
Die genannten Veranstaltungen und Geocaches sind insbesondere dann zu untersagen, 
wenn diese die wild lebenden Tiere an ihren Nist-, Brut-, Nahrungs-, Wohn- oder Zufluchts-
stätten erheblich beunruhigen können. 
 
 
Zu § 5 Freistellungen: 
 
Hier sind Nutzungen konkretisiert, die in dem LSG weiterhin zulässig sind. Gleichwohl ist 
dabei eine besondere Rücksicht auf die Wertigkeiten des Schutzgebietes erforderlich. 
 
Nr.  10.: 
Die Hecken sollen in der Regel in Abschnitten von 20 bis 30 Metern „auf den Stock gesetzt“ 
werden.  
 
 
 
 
 


